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 Veröffentlicht am 16.10.2015

Norm

VersVG §178b

1. VersVG § 178b heute

2. VersVG § 178b gültig ab 01.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 95/2006

3. VersVG § 178b gültig von 01.09.1994 bis 30.11.2007 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

Rechtssatz

Die medizinische Notwendigkeit der Heilbehandlung - als Voraussetzung für die Deckungsp9icht aus der

Krankheitskostenversicherung und der Krankenhaustagegeldversicherung - ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen.

Dabei ist ex ante zu beurteilen, ob die Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Anordnung nach dem medizinischen Befund und

den medizinischen Erkenntnissen geeignet erschien, den angestrebten Behandlungserfolg herbeizuführen. Nicht

entscheidend ist, ob sich ein Erfolg tatsächlich eingestellt hat.
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